
 
Satzung 

 
über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen 

Verkehrsanlagen der Gemeinde Rothenschirmbach 
 
 
§ 1  
Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen 
 
(1) Die Gemeinde Rothenschirmbach erhebt wiederkehrende Beiträge für 

Investitionsaufwendungen, die durch das Vorhalten von Verkehrsanlagen (öffentliche 
Straßen, Wege, Plätze sowie selbstständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen) 
entstehen. Ausgenommen ist der Aufwand für die laufende Unterhaltung.  

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an erstmals hergestellten 
Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau oder der 
Verbesserung dienen, erhoben.  

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise 
unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in den den regelmäßigen 
Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand  

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage 
oder deren Ergänzung durch weitere Teile; 

3. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung 
der Verkehrsbedeutung sowie der Beschaffenheit und Leistungsfähigkeit einer 
Anlage. 

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von 
Verkehrsanlagen, soweit diese, nicht als Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 
Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) i.  d.  F. vom  08.12.1986  (BGBl.  r S.  2253), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 Abs. i des Bau- und Raumordnungsgesetzes 1998 
vom 18.08.1997 (BGBI. I S. 2081), beitragsfähig sind. 

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kosterstattungsbeiträge nach § 
8a des Bundesnaturschutzgesetzes i. d. F. vom 12.03.1987 (BGBI. I S, 889), zuletzt 
geändert durch Art. 5 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der 
Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 446), 
zu erheben sind. 

 
 
§ 2  
Abrechnungseinheiten 
 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird für die im räumlichen und funktionalen 

Zusammenhang stehenden Verkehrsanlagen (Abrechnungseinheit) nach den 
jährlichen Investitionsaufwendungen in der Abrechnungseinheit nach Absatz 2 
ermittelt. 

(2) Die innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, in Bebauungsgebieten der 
Gemeinde, sowie die im Außenbereich der Gemeinde nach g 35 BauGB gelegenen 
Verkehrsanlagen werden zu einer Abrechnungseinheiten zusammengefasst, wie sie 
sich aus dem als Anlage beigefügten Plan ergeben. 
1. Zu der Abrechnungseinheit Ortslage Rothenschirmbach gehören folgende 

Verkehrsanlagen: 
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Hauptstraße 
Poststraße 
Sittichenbacher Straße 
Roter Berg 
Finkengasse 
Schulstraße 
Teichstraße 
Bauernsiedlung 
Dorfstraße 
Untere Dorfstraße 
Hornburger Straße 
  

2. Zu der Abrechnungseinheit Ortslage Rothenschirmbach gehören folgende 
Außenbereichsgrundstücke: 
Grundstück Forsthaus 

 
 
§ 3  
Beitragsfähiger Aufwand 
 
(1) Beitragsfähig sind die Investitionsaufwendungen für die Erweiterung, Verbesserung 

und Erneuerung von:  
1. Fahrbahn, 
2. Gehwegen, 
3. Radwegen, 
4. Parkflächen, 
5. unselbstständigen Grünanlagen/Straßenbegleitgrün, 
6. Straßenbeleuchtung, 
7. Oberflächenentwässerung, 
8. Böschungen, Schutz- und Stützmauern.  

(2) Nicht beitragsfähig sind die Kosten  
1. für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der im Absatz 1 genannten 

Anlagen,  
2. für die Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die für den Schnellverkehr mit 

Kraftfahrzeugen bestimmt sind (Schnellstraßen), ferner für Brücken, Tunnels und 
Unterführungen mit den dazugehörigen Rampen,  

3. für die Herstellung von Kinderspielplätzen. 
 
 
§ 4  
Beitragstatbestand 
 
Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in der Abrechnungseinheit gelegenen 
Grundstücke erhoben, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs zu den in der 
Abrechnungseinheit zusammengefassten Verkehrsanlagen haben. 
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§ 5  
Gemeindeanteil 
 
Der Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand beträgt 50 v. H. für alle in § 3 Abs. 
1 genannten Investitionsmaßnahmen. 
 
 
§ 6  
Beitragsmaßstab 
 
(1) Der Ausbaubeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen FIächenbeitrag berechnet. 

Zur Ermittlung des nutzungsbezogenen Beitrages werden für das erste Vollgeschoss 
100 % und für jedes weitere Vollgeschoss 60 % der Grundstücksfläche in Ansatz 
gebracht,  

(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken  
1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und  

a) mit der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 
liegen - sofern sie nicht unter Nr. 5 oder Nr. 6 fallen -, die Gesamtfläche des 
Grundstücks, wenn es baulich oder gewerblich nutzbar ist;  

b) mit der Restfläche im Außenbereich liegen - sofern sie nicht unter Nr. 5 oder Nr. 
6 fallen -, die FIächen im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin 
eine bauli6he oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist;  

2. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen sowie bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen - sofern 
sie nicht unter Nr. 5 oder Nr. 6 fallen -, die Flache im Satzungsbereich, wenn diese 
baulich oder gewerblich genutzt werden kann;  

3. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht 
und die nicht unter Nr. 5 oder Nr. 6 fallen,  

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 
BauGB) liegen, die Gesamtflache des Grundstücks;  

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 
im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer 
Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 40 m dazu verläuft; bei 
Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum 
Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der 
der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die im 
gleichmäßigen Abstand von 40 m dazu verläuft;  

4. die über die sich nach Nr. 1 It. b) oder Nr. 3 It. b) ergebenden Grenzen hinaus 
bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Fall von Nr. 3 der der Straße zugewandten 
Grundstucksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden oder gewerblichen Nutzung entspricht;  

5. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB die Nutzung 
als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (Dauerkleingärten, Schwimmbader, 
Camping- und Festplätze nicht aber FIächen für die Landwirtschaft, Sportplätze 
und Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 
34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 75 % die Grundflache;  

6. für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach g 34 BauGB die Nutzung als 
Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im 
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Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden 
sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan oder Satzung nach § 34 
Abs. 4 BauGB die Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die 
Grundstücksfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Flache wird diesen Baulichkeiten 
dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei der Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige FIächenergänzung  
auf dem Grundstück erfolgt;  

7. die im Außenbereich liegen und bebaut sind, die Grundstücksfläche der an die 
Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so 
ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre 
Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese 
Zuordnung eine gleichmäßige FIächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt;  

8. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Planfeststellung, 
bergrechtlichen Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der 
baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, 
Untergrundspeicher pp.) die FIäche des Grundstücks, auf die sich die 
Planfeststellung, der Betriebsplan oder der diesen ähnlichen Verwaltungsakt 
bezieht;  

(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 1 gilt bei Grundstücken:  
1. die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die darin festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse;  
2. für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen 

Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 
Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in alle anderen Baugebieten die durch 2,3 
geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen aufgerundet;  

3. für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf ganze Zahlen aufgerundet;  

4. auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von 
einem Vollgeschoss le Nutzungsebene;  

5. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1, die Höhe der baulichen Anlagen 
nach Nr. 2 oder die Baumassenzahl nach Nr. 3 überschritten wird, die sich nach 
der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 
- 3;  

6. für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. Baumassenzahl bestimmt ist, wenn  

a) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als FIäche für die Landwirtschaft 
festgesetzt ist, die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse;  

b) für sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet 
festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss  

c) die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung 
überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) 
Berechnungswert nach Nr. 1 - 3;  

7. für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur 
untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingarten, Schwimmbäder, 
Camping-, Sport- und Festplätze sowie Friedhöfe)·oder die außerhalb von 
Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem 
Vollgeschoss;  
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8. für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, wenn sie  

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse,  
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse; 
 

9. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der 
Vollgeschosse der angeschlossenen Baulichkeit;  

10. die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen und für die durch Planfeststellung, 
bergrechtlichen Betriebsplan oder diesen ähnlichen Verwaltungsakte eine der 
baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist - bezogen auf die FIäche 
nach Abs. 3 Nr. 8 -, die Zahl von einem Vollgeschoss.  

(4) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
oder § 35 Abs. 6 BauGB liegen, sind zur Feststellung der Zahl der Vollgeschosse die 
Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie bestehen für  
1. Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß getroffen sind;  
2. die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen 

über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 
 
 
§ 7  
Beitragssatz 
 
Der Beitragssatz wird in gesonderter Satzung festgelegt. 
 
 
§ 8  
Entstehung, Veranlagung und Fälligkeit des Beitragssatzes 
 
(1) Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31.12. für das abgelaufene Jahr. 
(2) Für Grundstücke, die nicht überwiegend gewerblich genutzt werden entsteht der 

Beitragsanspruch in Hohe der tatsächlichen Nutzung des Grundstückes. 
(3) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. Für 

unbebaute Grundstücke werden bis zu ihrer Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
nur die auf die Grundstücksgröße entfallenden Beiträge fällig.  

(4) Der Beitragsbescheid enthält mindestens:  
1. die Bezeichnung des Beitrages,  
2. den Namen des Beitragsschuldners,  
3. die Bezeichnung des Grundstückes,  
4. den zu zahlenden Betrag,  
5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen 

Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser 
Satzung.  

6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins. Im Falle des Abs. 3 Satz 2 unter Hinweis 
darauf, wann der auf die Nutzung der Grundstucke entfallende Betrag fällig wird. 

7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und  
8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
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§ 9  
Vorausleistungen, Ablösung des Ausbaubeitrages 
 
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorausleistungen auf 

wiederkehrende Beiträge erhoben werden.  
(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das 

laufende Jahr bemessen. 
(3) Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis zu 

zehn Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu 
erwartenden Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragschuld zu 
Grunde gelegt. 

 
 
§ 10  
Beitragsschuldner 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig; ist das 
Grundstück mit einem dringlichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des 
Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch i. d. F. vom 21.09.1994 (BGBI. I 
S. 2494), zuletzt geändert durch EFG vom 20.12.1996 (BGBI. I S. 2028), belastet, so 
ist anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. Mehrere 
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind 
die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteils beitragspflichtig.  

(2) Für Grundstucke und Gebäude, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes 
eingetragen sind, tritt an die Stelle der Eigentümerin oder des Eigentümers der 
Verfügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des Vermögenszuordnungsgesetzes i. 
d. F. vom 29.03.1994 (BGBI I S. 709). 

 
 
§ 11  
Auskunftspflichten 
 
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Gemeinde alle zur Ermittlung der 
Beitragsgrundlagen erforderlichen Auskünfte zu erteilen, auf Verlangen geeignete 
Unterlagen vorzulegen und jeden Eigentumswechsel, jede Veränderung der 
Grundstücksfläche bzw. der Anzahl der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung 
anzuzeigen. 
 
 
§ 12  
Billigkeitsregelungen 
 
(1) Ausgehend von einer Durchschnittsgröße der nach der tatsächlichen Nutzung 

vorwiegend Wohnzwecken dienenden Grundstück im Gemeindegebiet mit  825 qm 
gelten derartige Wohngrundstücke als i. S. von § 6 c Abs. 2 Satz 1 KAG-LSA 
übergroß, wenn die Summe der Durchschnittsgröße um 30 v. H. (Begrenzungsfläche) 
oder mehr überschreitet.  
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Derartige in diesem Sinne übergroße Wohngrundstücke, werden in Größe der 
Begrenzungsfläche in vollem Umfang hinsichtlich der die Begrenzungsfläche bis um 
50 v. H. übersteigenden Vorteilsfläche zu 30 v. H. des sich nach § 6 zu berechnenden 
Straßenbaubeitrages herangezogen.  

(2) Ansprüche aus dem Abgabeschuldverhältnis können ganz oder teilweise gestundet 
werden, wenn die Einbeziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner 
bedeuten wurde und der Anspruch durch Stundung nicht gefährdet erscheint. Ist 
deren Einbeziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, können sie ganz oder zum 
Teil erlassen werden. 
 
  

§ 13  
Übergangsregelung 
 
Waren vor In-Kraft-Treten dieser Satzung für in Abrechnungsgebieten liegende 
Grundstücke Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch, Kosten der erstmaligen 
Herstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge, insbesondere Erschließungsverträge, 
sonstiger städtebaulicher Verträge oder aufgrund eines Vorhabens- und 
Erschließungsplanes (§§ 6, 7 des Maßnahmegesetzes zum Baugesetzbuch, 
BauGBMaßnahmenG, i. d. F. vom 28.04.1993, BGBl. I S. 662) oder einmalige Beiträge 
nach § 6 KAG-LSA entstanden, so bleiben diese Grundstücke bei der Ermittlung des 
wiederkehrenden Beitrages für das Abrechnungsgebiet unberücksichtigt und für 
wiederkehrende Beiträge so lange beitragsfrei, bis die Gesamtsumme der 
wiederkehrenden Beiträge aus den einzelnen Jahresbeiträgen bei Veranlagung zum 
wiederkehrenden Beitrag den Beitrag des entstandenen einmaligen Beitrages 
überschritten hätte, Iängstens jedoch auf die Dauer von 20 Jahren seit Entstehung des 
einmaligen Beitrages. 
 
 
§ 14  
Sprachliche Gleichstellung 
 
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten in weiblicher und männlicher Form. 
 
§ 15 
In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 07.10.2000 in Kraft und ersetzt die Satzung zur 
Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Gemeinde 
Rothenschirmbach vom 15.06.2000  
 
Rothenschirmbach, den 12.12.2002  
 
gez. Hesse 
Bürgermeisterin 
 
Beschluss vom 12.12.2002 
 
Anmerkung zum Datum des In-Kraft-Tretens (§ 15):  
Zum 07.10.2000 erfolgte die erstmalige Bekanntmachung der Satzung im Amtblatt der 
Verwaltungsgemeinschaft „Am Hornburger Sattel“. 
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